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4. 2 100 Euro für jede häuslich pflegebedürftige 
Person des Pflegegrades 2 oder 3 mit einem 
Grad der Behinderung von unter 80 oder für 
jede häuslich pflegebedürftige Person des Pfle
gegrades 1 mit einem Grad der Behinderung 
von wenigstens 80; 

5. 4 500 Euro für jede häuslich pflegebedürftige 
Person des Pflegegrades 4 oder jede schwerbe
hinderte Person mit einem Grad der Behinde
rung von 100 sowie für jede häuslich pflegebe
dürftige Person der Pflegegrade 2 oder 3 mit 
einem Grad der Behinderung von wenigstens 80; 

6. 5 830 Euro für jede häuslich pflegebedürftige 
Person des Pflegegrades 5 sowie für jede häus
lich pflegebedürftige Person des Pflegegrades 4 
mit einem Grad der Behinderung von wenigs
tens 80;'.' 

b) Die bisherigen Nummern 5 bis 8 werden die Num
mern 7 bis 10. 

2. § 36 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 35 Absatz 1 Satz 3 bis 7 ist entsprechend anzuwen
den.'' 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

Düsseldorf, den 15. November 2016 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r m a n n 

Der Finanzminister 
zugleich für den Minister 

für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk 

Dr. Norbert W a 1 t e r - B o r j a n s 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Rainer S c h m e 1 t z e r 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 
zugleich für die Ministerin 

für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Johannes R e m  m e 1 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Michael G r o s c h e k 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

zugleich für die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Svenja S c  h u 1 z e 

26 

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei 

Franz-Josef L e r  s c h - M e n s e 
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Verordnung 
zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte 
Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber 

bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel 
nach dem Aufenthaltsgesetz 

(Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung-AWoV) 

Vom 15. November 2016 

Auf Grund des§ 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. März 2000 
(GV. NRW. S. 462) geändert worden ist, insoweit nach 
Anhörung der fachlich zuständigen Ausschüsse, und 

§ 12a Absatz 9 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBL I 
S. 162), der durch Artikel 5 des Gesetzes vom 31. Juli 
2016 (BGBL I S. 1939, 1942) eingefügt worden ist, ver
ordnet die Landesregierung: 

§1 
Anwendungsbereich 

Diese Rechtsverordnung regelt die Zuweisung des Wohn
sitzes nach§ 12a Absatz 9 des Aufenthaltsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBL I. S. 162), der durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
31. Juli 2016 (BGBL I. S. 1939, 1942) eingefügt worden 
ist, von Ausländerinnen und Ausländern nach § 2 dieser 
Verordnung. Die Regelungen des Teilhabe- und Integrati
onsgesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97) blei
ben insoweit unberührt. 

§2 
Personenkreis 

Die Rechtsverordnung gilt für Ausländerinnen und Aus
länder, die als Asylberechtigte, Flüchtlinge im Sinne von 

§ 3 Absatz 1 des Asylgesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I. 
S. 1798), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31. 
Juli 2016 (BGBL I. S. 1939, 1946) geändert worden ist, 
oder subsidiär Schutzberechtigte im Sinne von § 4 Ab
satz 1 des Asylgesetzes anerkannt worden sind oder 
denen nach § 23 Absatz 1 oder nach § 25 Absatz 3 des 
Aufenthaltsgesetzes erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt worden ist und die der Verpflichtung nach § 12a 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes unterliegen. 

§3 
Aufnahmepflicht der Gemeinden 

Die zum Wohnort bestimmten Gemeinden sind verpflich
tet, Ausländerinnen und Ausländer nach § 2 aufzuneh
men. 

§4 
Integrationsschlüssel 

(1) Zur Förderung der nachhaltigen Integration der Aus
länderinnen und Ausländer nach § 2 in die Lebensver
hältnisse des Landes Nordrhein-Westfalen wird für das 
Verfahren zur Zuweisung des Wohnsitzes ein landesin
terner Schlüssel nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 gebil
det (Integrationsschlüssel). 

(2) Der Integrationsschlüssel wird gebildet aus dem 

1. Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevöl
kerung des Landes mit einem Anteil von 80 Prozent; 
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2. Flächenanteil der Gemeinden an der Gesamtfläche 
des Landes mit einem Anteil von 10 Prozent; 

3. Anteil der als arbeitslos gemeldeten erwerbsfähigen 
Personen an der Bevölkerung der Gemeinden mit 
einem Anteil von 10 Prozent; die Berechnung des An
teils erfolgt nach Maßgabe der Anlage 1. 

(3) Der sich nach Absatz 2 ergebende Integrations
schlüssel verringert sich um 10 Prozent bei Gemeinden, 
die von § 1 der Mietpreisbegrenzungsverordnung vom 
23. Juni 2015 (GV. NRW. S. 489) erfasst werden. Der sich 
ergebende übersteigende Anteil wird jeweils auf alle üb
rigen Gemeinden verteilt. 

(4) Der sich nach Absatz 2 ergebende Integrations
schlüssel verringert sich um 10 Prozent bei Gemeinden, 
die einen mindestens 50 Prozent über dem Landesdurch
schnitt liegenden Anteil von Personen aus den in An
lage 2 genannten EU-Mitgliedstaaten, die Leistungen 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Grundsiche
rung für Arbeitssuchende - in der Fassung der Bekannt
machung vom 13. Mai 2011 (BGBl. 1 S. 850, 2094), das 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Juli 2016 (BGBl. 1 
S. 1939, 1940) geändert worden ist, erhalten, aufweisen. 
Der sich ergebende übersteigende Anteil wird jeweils auf 
alle übrigen Gemeinden verteilt. 

(5) Dem Integrationsschlüssel ist der vom Landesbetrieb 
Information und Technik Nordrhein-Westfalen - Ge
schäftsbereich Statistik - jeweils aktuelle Stand zum 1. 
Januar eines Jahres zugrunde zu legen. 

§5 
Zuweisung 

(1) Der Ausländerin und dem Ausländer nach § 2 ist im 
Falle einer Zuweisung nach § 12a Absatz 2 und 3 des 
Aufenthaltsgesetzes eine bestimmte Gemeinde als Wohn
sitz zuzuweisen. Die Zuweisung erfolgt entsprechend 
dem Integrationsschlüssel vorbehaltlich der Absätze 2 
bis 6. Die Anrechnung nach § 6 ist zu berücksichtigen. 

(2) Bei der Zuweisung soll die Haushaltsgemeinschaft 
von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern und den 
minderjährigen ledigen Kindern berücksichtigt werden. 
Andere offenkundige familiäre Bindungen, insbesondere 
pflegende Angehörige, sollen bei der Zuweisung ange
messen berücksichtigt werden. 

(3) Soweit die Versorgung mit angemessenem Wohnraum 
nach § 12a Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes dies erfor
dert, kann die Zuweisung abweichend vom Integrations
schlüssel erfolgen. 

(4) Ausländerinnen und Ausländer nach § 2, die zum 
Zeitpunkt ihrer Zuweisung in einer Gemeinde ihren tat
sächlichen Wohnsitz unterhalten, dort nicht in einer 
Landeseinrichtung untergebracht und nicht verpflichtet 
sind, in einem anderen Bundesland zu wohnen, sollen 
dieser Gemeinde zugewiesen werden. 

(5) Bei Ausländerinnen und Ausländern nach§ 2, die am 
6. August 2016 als Asylberechtigte, Flüchtling im Sinne 
von § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes oder subsidiär Schutz
berechtigte im Sinne von § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes 
anerkannt waren, soll in der Regel auf eine Zuweisung 
verzichtet werden. 

(6) Weitere im Einzelfall vorgetragene oder sonst er
sichtliche humanitäre Gründe oder gewichtige integrati
onsrelevante Umstände sollen bei der Zuweisung ange
messen berücksichtigt werden. 

(7) Die Zuweisungsentscheidung ist der Ausländerin und 
dem Ausländer nach § 2 zuzustellen. Wird diese oder die
ser durch einen Bevollmächtigten vertreten oder hat sie 
oder er eine Empfangsbevollmächtigte oder einen Emp
fangsbevollmächtigten benannt, soll ein Abdruck der 
Zuweisungsentscheidung auch dieser oder diesem zuge
leitet werden. Bei der Zuweisung nach Absatz 4 bedarf 
es keiner Anhörung der Ausländerin und des Ausländers 
und Begründung der Zuweisungsentscheidung. 

§6 
Anrechnung 

(1) Bei der Zuweisung gemäß dem Integrationsschlüssel 
nach § 5 Absatz 1 Satz 2 sind die Personen nach § 12a 

Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 7 des Aufent
haltsgesetzes, die in der jeweiligen Gemeinde zum Zeit
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung ihren tat
sächlichen Wohnsitz unterhalten, anzurechnen. 

(2) Der Bestand nach Absatz 1 wird zum 1. September 
2016, zum Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung, 
sowie zum 1. Juli 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 1. Ja
nuar 2019 und 1. Juli 2019 erhoben. Bei der Fortschrei
bung des Bestandes legt die zuständige Behörde die Zu
weisungen nach § 5, bereinigt um die aufgehobenen 
Zuweisungen, zugrunde. 

§7 
Nachweise und Begriffe 

( 1) Ein sozialversicherungspfl.ichtiges Beschäftigungs
verhältnis im Sinne von § 12a Absatz 1 Satz 2 des Auf
enthaltsgesetzes ist in der Regel durch schriftlichen Ar
beitsvertrag nachzuweisen. 

(2) Der Nachweis eines den Lebensunterhalt sichernden 
Einkommens im Sinne von§ 12a Absatz 5 Satz 1 Num
mer la des Aufenthaltsgesetzes richtet sich nach der je
weiligen Einkommensart. 

(3) Der Nachweis eines Ausbildungs- oder Studienplat
zes im Sinne von § 12a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5 
Satz 1 Nummer la des Aufenthaltsgesetzes wird in der 
Regel durch Vorlage eines schriftlichen Ausbildungsver
trages oder der Immatrikulationsbescheinigung der 
Hochschule erbracht. 

(4) Die Angemessenheit des Wohnraumes im Sinne von 
§ 12a Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes richtet sich 
grundsätzlich nach § 2 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes. 

§8 
Zuständige Stellen 

(1) Das für Integration zuständige Ministerium ist für 
die Konkretisierung des Integrationsschlüssels nach § 4 
dieser Verordnung einschließlich seiner Fortschreibung 
nach § 4 Absatz 5 zuständig. 

(2) Die Bezirksregierung Arnsberg ist landesweit zu
ständig für die Entscheidungen nach § 5 dieser Verord
nung und § 12a Absatz 2 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes 
sowie die Anwendung des§ 6 dieser Verordnung. 

(3) Die ausländerrechtlichen Zuständigkeiten der örtli
chen und zentralen Ausländerbehörden bleiben im Übri
gen unberührt. 

§9 
Ermächtigungsgrundlage 

Die Verordnungsermächtigung nach § 12a Absatz 9 des 
Aufenthaltsgesetzes wird auf den für Integration zustän
digen Minister übertragen. 

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 15. November 2016 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Rainer S c h m e 1 t z e r 
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Anlage 1 

Anteil der als arbeitslos gemeldeten erwerbsfähigen 
Personen an der Bevölkerung der Gemeinden nach 
§ 4 Absatz 2 Nummer 3 AWoV 

Da die Arbeitslosenquote auf Gemeindeebene für die Be
rechnungen nicht zur Verfügung steht, wird in einem ers
ten Schritt der Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtbe
völkerung berechnet: 

AloEW; 
Alo. 

--1-* 100 
EW; 

Die Verteilung von Ausländerinnen und Ausländern nach 
§ 2 auf die Gemeinden erfolgt in umgekehrter Reihen
folge zur Höhe des Arbeitslosenanteils. Hierzu wird eine 
gemeindespezifische Messziffer berechnet, in der der ein
zelne Gemeindewert vom maximalen Gemeindewert 
subtrahiert wird: 

Für jede Gemeinde wird sodann der Anteil der gemein
despezifischen Messziffer an der Summe aller Messzif
fern berechnet. Auf Basis dieses Wertes wird die Vertei
lung der Ausländerinnen und Ausländer nach § 2 auf die 
Gemeinden vorgenommen. 

VertAlo; = * 100 
396 

LMZ; 
i = l 

Verzeichnis der benutzten Symbole 

Aloi Arbeitslose in der Gemeinde i 

EWi Einwohner in der Gemeinde i 

AloEWi Arbeitslose je Einwohner in der Gemeinde 
in% 

MZi Messziffer der Gemeinde i 

VertAloi Anteil der Gemeinde i an der Summe der Mess
ziffern in% 

EU-Mitgliedstaaten nach § 4 Absatz 4 AWoV 

Bulgarien 

Estland 

Kroatien 

Lettland 

Litauen 

Polen 

Rumänien 

Tschechische Republik 

Slowakei 

Slowenien 

Ungarn 

Anlage 2 

- GV. NRW. 2016 S. 971 
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Gesetz 
einer dritten Stufe des Stärkungspaktes 

Vom 15. November 2016 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes 

Artikel 1 
Änderung des Stärkungspaktgesetzes 

Das Stärkungspaktgesetz vom 9. Dezember 2011 (GV. 
NRW. S. 662), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 947) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „2020" durch die An
gabe „2022" ersetzt. 

2. Dem§ 2 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) In den Jahren 2017 bis 2022 werden aus den Mit
teln, die für den Haushaltsausgleich der gemäß § 3 
und § 4 teilnehmenden Gemeinden gemäß § 6 Ab
satz 2 Satz 2 Nummer 2 Satz 2 nicht mehr benötigt 
werden, weiteren Gemeinden Konsolidierungshilfen 
nach Maßgabe von § 12 zur Verfügung gestellt." 

3. § 12 wird wie folgt gefasst: 

„ § 12 
Dritte Stufe Stärkungspakt 

(1) Ab dem Jahr 2017 wird der Kreis der am Stär
kungspakt teilnehmenden Gemeinden einmalig erwei
tert (dritte Stufe des Stärkungspaktes). Für diesen 
Teilnehmerkreis wird letztmalig im Jahr 2022 eine 
Konsolidierungshilfe ausgezahlt. Zur Finanzierung 
der dritten Stufe stellt das Land die Mittel gemäß § 2 
Absatz 8 zur Verfügung. Falls diese Mittel zur Finan
zierung der dritten Stufe zunächst nicht ausreichen, 
wird der Stärkungspaktfonds den fehlenden Betrag 
durch Kredite bis zur Höhe von insgesamt 150 000 
000 Euro vorfinanzieren. Die Zins- und Tilgungsleis
tungen für den vorfinanzierten Betrag werden aus den 
Mitteln erbracht, die für den Haushaltsausgleich der 
gemäß § 3 und § 4 teilnehmenden Gemeinden gemäß 

§ 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Satz 2 nicht mehr be
nötigt werden. 

(2) Die Mittel nach Absatz 1 werden Gemeinden zur 
Verfügung gestellt, aus deren Jahresabschluss 2014 
oder J!aushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen sich 
eine Uberschuldung ergibt. Ergibt sich die Uberschul
dung aus der Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anla
gen, muss sie im Jahr 2015 auch tatsächlich eingetre
ten sein. 

(3) Gemeinden, die die Voraussetzung nach Absatz 2 
erfüllen, können eine Konsolidierungshilfe bis zum 31. 
Januar 2017 bei der Bezirksregierung beantragen 
(Teilnehmer der dritten Stufe). Eine Teilnahme setzt 
voraus, dass der Bezirksregierung mit dem Antrag die 
vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse 2013 und 
2014 vorgelegt werden. Der Antrag kann bis zur Be
kanntgabe der Entscheidung zurückgenommen wer
den. Die Teilnehmer der dritten Stufe unterliegen den 
gleichen Verpflichtungen wie die bisher teilnehmen
den Gemeinden, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 

(4) Ab dem Jahr 2017 erhalten die Teilnehmer der 
dritten Stufe eine jährliche Unterstützung in Höhe 
von 25,89 Euro je Einwohner als Grundbetrag und 
darüber hinaus 29,38 Prozent des durchschnittlichen 
Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit ihrer 
Jahresabschlüsse 2013 und 2014. 

(5) Die Auszahlung der Mittel erfolgt zum 1. Oktober 
jeden Jahres. Zahlungsvoraussetzung ist die Einhal
tung des Haushaltssanierungsplans. Die Auszahlung 
kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn die 
Zahlungsvoraussetzung erst dann vorliegt. Letztmalig 
ist eine Auszahlung im Dezember 2022 möglich. Die 
Auszahlungsvoraussetzungen müssen von der Ge-
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